
Wer ist versichert Beratungs-Rechtsschutz Schadensersatz-RS Straf-RS

Weltdeckung Unfälle mit 

Personenschäden Arbeitsgerichts-RS Sozialversicherungs-RS Allgemeiner Vertrags-RS

Grundschutz (nur privat)     q q q

Exklusivschutz       

Grundschutz (nur Privat) - der Versicherungsnehmer - Beratungs-RS (Art. 22) - Schadensersatz-RS (Art. 19.2.1.) -Straf-RS (Art. 19.2.2.) - Weltdeckung nach Unfällen mit - Arbeitsgerichts-RS (Art. 20) - Sozialversicherungs-RS (Art. 21) - Allgemeiner Vertrags-RS (Art. 23)

- sein in häuslicher Gemeinschaft   für den privaten und den beruflichen   für den privaten und den beruflichen   für den privaten und den beruflichen   Personenschäden (Art. 30)   für den beruflichen Bereich als Arbeit-   für den privaten und den beruflichen   für den privaten Bereich, also nicht für

  lebender Partner   Bereich, für Rechtsangelegenheiten,   Bereich, für Rechtsangelegenheiten,   Bereich, für Rechtsangelegenheiten,   nehmer für Versicherungsfälle, die mit   Bereich, für Rechtsangelegenheiten,   den beruflichen oder betrieblichen 

- deren minderjährigen Kinder (bis 18J)   die mit dem privatem Lebensvereich   die mit dem privatem Lebensvereich   die mit dem privatem Lebensvereich - In Zusammenhang mit dem   der Berufsausübung unmittelbar zu-   die mit dem privatem Lebensbereich   Bereich oder eine sonstige Erwerbs-

  (Enkelkinder in häuslicher Gemeinschaft)   oder in seiner Eigenschaft als Arbeit-   oder in seiner Eigenschaft als Arbeit-   oder in seiner Eigenschaft als Arbeit-   Schadensersatz-RS oder dem   sammen hängen oder auf dem direkten   oder in seiner Eigenschaft als Arbeit-   tätigkeit

  nehmer unmittelbar zusammenhängen   nehmer unmittelbar zusammenhängen   nehmer unmittelbar zusammenhängen   Straf-RS  (Art. 19.2.1 oder 19.2.2)   Weg von oder zur Arbeitsstätte ein-   nehmer unmittelbar zusammenhängen

- Ermittlungs-Straf-RS   bis zu 15% der VSU   treten

- Diversion - Außergerichtliche Wahrnemung

Wartefristen: - 3 Monate - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - 3 Monate - 3 Monate

- Keine Wartefrist bei Unfällen

- 3 Monate

Geltungsbereich: - Österreich - Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Weltweit - Österreich - Österreich - Österreich

Besonderheiten Landwirt: - für landwirtschaftliche Betriebe

  unabhängig von der Anzahl der

  Mitarbeiter

- gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich

Besonderheiten Betrieb: - nur für Betriebe bis max. 3 Mitarbeiter

  inkl. Geschäftsführer

- gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich

Wer ist versichert Steuer-RS RS für Grundstücke u. Miete

RS für Erb- und 

Familienrechtssachen

Ausfallversicherung für 

Personenschäden

Grundschutz (nur privat) Kein Abschluss möglich!!!! Kein Abschluss möglich!!!! Kein Abschluss möglich!!!! Kein Abschluss möglich!!!!

Exklusivschutz q q q 

Exklusivschutz - der Versicherungsnehmer - Steuer-RS (Art. 28) - RS für Grundstücke und Miete (Art. 24) - RS für Erb- imd Familienrecht (Art.25/26) - Ausfallversicherung für gerichtlich

+ alle Deckungen aus - sein in häuslicher Gemeinschaft   für den privaten Bereich   für ein in der Polizze bezeichnetes   für den privaten Bereich   bestimmte Ansprüche aus Personen-

  Grundschutz   lebender Partner   und überwiegend privat genutztes   schäden (Art. 29)

- deren minderjährigen Kinder (bis 18J)   Objekt, welches in Österreich gelegen

  (Enkelkinder in häuslicher Gemeinschaft)   ist - In Zusammenhang mit Schadensersatz-

  Rechtsschutz (Art. 19.2.1)

  bis zu 5% der VSU

Wartefristen: - 3 Monate - 3 Monate - 3 Monate

- 9 Monate (Klärung Vaterschaft)

- Keine Wartefrist

Geltungsbereich: - Österreich - Österreich - Österreich - Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

Besonderheiten Landwirt: - für landwirtschaftliche Betriebe

  unabhängig von der Anzahl der

  Mitarbeiter

- gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für ein überwiegend privat

  genutztes Objekt

Kein Abschluss möglich!!!

Besonderheiten Betrieb: - nur für Betriebe bis max. 3 Mitarbeiter

  inkl. Geschäftsführer

- gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für ein überwiegend privat

  genutztes Objekt

- gilt nur für den privaten Bereich

Wer ist versichert

Prämienschutz unvers.

 Arbeitslosigkeit Daten-RS

Patientenverfügungs- u. 

Vorsorgeverfügungs-RS Pflege-RS Patienten-RS Anti-Stalking-RS

RS gegen Mobbing und sexuelle 

Belästigung

      

Plus-Paket - der Versicherungsnehmer - Prämienschutz bei unverschuldeter - Daten-RS (Art. 27) - Patientenverfügungs- und Vorsorge- - Pflege-RS (Art. 34) - Patienten-RS (Art. 32) - Anti-Stalking-RS (Art. 35) - RS gegen Mobbing und sexuelle

- sein in häuslicher Gemeinschaft   Arbeitslosigkeit (Art. 31)   für den privaten Bereich   Verfügungs-RS (Art. 33)   für den privaten Bereich   für den privaten Bereich   Belästigung (Art. 36)

  lebender Partner   für den privaten Bereich Erweiterung MVP:   für den beruflichen Bereich

- deren minderjährigen Kinder (bis 18J) - Prämienschutz für max. 12 Monate - Eltern und volljährige Kinder, soferne - Ausfallversicherung für gerichtlich   OPFERSCHUTZ

  (Enkelkinder in häuslicher Gemeinschaft)   diese im gemeinsamen Haushalt oder   bestimmte Ansprüche aus Personen-   OPFERSCHUTZ

  in einem Pflege-/Seniorenheim leben und   schäden bis 10% der VSU

  Pflegegeld nach BPPG bezogen wird.

Wartefristen: - min. 18 Monate ununterbrochenes

  Arbeitsverhältnis

- 3 Monate - 3 Monate - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - 6 Monate - Keine Wartefrist

Geltungsbereich: - VN hat dauerhaften Wohnsitz und

  Aufenthalt in Österreich

- Österreich - Österreich - Beratungs-RS (Art. 22)

- Allgemeiner Vertrags-RS (Art. 23)

  eigeschränkt auf:

  - Verträge über Pflege

  - Verträge mit Pflege-/Seniorenheim

- Sozialversicherungs-RS (Art. 21)

  eigeschränkt auf:

  - Streitigkeiten über Pflegegeld

- Österreich - Österreich - Österreich

Besonderheiten Landwirt: - für landwirtschaftliche Betriebe

  unabhängig von der Anzahl der

  Mitarbeiter

Kein Abschluss möglich!!! - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den beruflichen Bereich

  als Arbeitnehmer

Besonderheiten Betrieb: - nur für Betriebe bis max. 3 Mitarbeiter

  inkl. Geschäftsführer

Kein Abschluss möglich!!! - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den privaten Bereich - gilt nur für den beruflichen Bereich

  als Arbeitnehmer

- zusätzlich für den betrieblichen Bereich

  für Rechtsangelegenheiten, die mit dem

  Betrieb oder der Tätigkeit unmittelbar

  zusammenhängen

- zusätzlich für den VN und seinen

  Betrieb und alle Arbeitnehmer für

  Versicherungsfälle, die mit dem 

  Betrieb oder der Tätigkeit für den 

  Betrieb unmittelbar zusammenhängen

- zusätzlich für den VN und seinen

  Betrieb und alle Arbeitnehmer für

  Versicherungsfälle, die mit dem 

  Betrieb oder der Tätigkeit für den 

  Betrieb unmittelbar zusammenhängen

- zusätzlich für den VN in seiner

  Eigenschaft als Arbeitgeber für

  Versicherungsfälle, die mit dem

  Betrieb oder der Tätigkeit für den 

  Betrieb unmittelbar zusammenhängen

  oder auf dem direkten Weg von oder

  zur Arbeitsstätte eintreten

- zusätzlich für den VN und seinen

  Betrieb und alle Arbeitnehmer für

  Versicherungsfälle, die mit dem 

  Betrieb oder der Tätigkeit für den 

  Betrieb unmittelbar zusammenhängen

- zusätzlich für den VN und seinen

  Betrieb und  für Versicherungsfälle, 

  die mit dem Betrieb oder der 

  Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar 

  zusammenhängen



Wer ist versichert Schadensersatz-RS Straf-RS Führerschein-RS

Ausfallversicherung für 

Personenschäden

Optional

Fahrzeug-Vertrags-RS

    q

Fahrzeug-RS - 1 namentlich genanntes KFZ - Schadenersatz-RS (Art. 17.2.1.) - Straf-RS (Art. 17.2.2.) - Führerschein-RS (Art. 17.2.3.) - Ausfallversicherung für gerichtlich - Fahrzeug-Vertrags-RS (Art 17.2.4.)

  oder Anhänger - Ermittlungs-Straf-RS   bestimmte Ansprüche aus Personen-

- Diversionen bis 2.500,-   schäden (Art. 29)

oder

- In Zusammenhang mit Schadensersatz-

- Sämtliche KFZ und Anhänger aller   Rechtsschutz (Art. 17.2.1)

  mitversicherten Personen   bis zu 10% der VSU

Wartefristen: - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist

Geltungsbereich: - Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

Besonderheiten Landwirt: - wenn sämtliche KFZ:

sämtliche private sowie auch

sämtliche betriebliche KFZ

Besonderheiten Betrieb: - wenn sämtliche KFZ:

sämtliche private sowie auch

max. 3 betriebliche KFZ

Wer ist versichert Schadensersatz-RS Straf-RS Führerschein-RS

Weltdeckung Unfälle mit 

Personenschäden

Ausfallversicherung für 

Personenschäden

Optional

Lenker-Vertrags-RS

     q

Lenker-RS - 1 namentlich genannte Person - Schadenersatz-RS (Art. 18.2.1.) - Straf-RS (Art. 18.2.2.) - Führerschein-RS (Art. 18.2.3.) - Weltdeckung nach Unfällen mit - Ausfallversicherung für gerichtlich - Lenker-Vertrags-RS (Art 18.2.4.)

oder - Ermittlungs-Straf-RS   Personenschäden (Art. 30)   bestimmte Ansprüche aus Personen-

- Sämtliche mitversicherte Personen - Diversion bis 2.500,-   schäden (Art. 29)

- In Zusammenhang mit dem 

als Lenker von Fahrzeugen, die nicht   Schadensersatz-RS oder dem - In Zusammenhang mit Schadensersatz-

im Eigentum einer versicherten Person   Straf-RS  (Art. 18.2.1 oder 18.2.2)   Rechtsschutz (Art. 18.2.1)

stehen, nicht auf sie zugelassen sind   bis zu 15% der VSU   bis zu 10% der VSU

bzw. nicht gehalten oder geleast werden.

Wartefristen: - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist - Keine Wartefrist

Geltungsbereich: - Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Weltweit - Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

- Europa im geographischen Sinn,

   den außereuropäischen Mittel-

   meeranrainserstaaten, auf den 

   Kanarischen Inseln, Madeira und 

   den Azoren

Besonderheiten Landwirt: - wenn sämtliche MVP:

Der VN und seine Angehörigen

keine Mitarbeiter!

Besonderheiten Betrieb: - wenn sämtliche MVP:

Der VN und seine Angehörigen

keine Mitarbeiter!


